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M&A UnD nAChFOLge 

Zusammen zu neuer Stärke
Der M&A­Markt zeigt sich trotz eines schwierigen Marktumfeldes robust. eine vielzahl an transaktionen haben dazu 
beigetragen. Potenzieller erfolgsgarant: ein umfassendes interim Management. 

teXt: tOBiAS LeMSer 

ob der zugewinn von know-how, 
restrukturierung, sortiments-

erweiterung oder rationalisierungs-
potenzial: es gibt viele gründe für 
Unternehmen, sich für mergers & 
acquisitions, kurz m&a, zu entschei-
den. m&a-transaktionen stellen eine 
gefragte form des Unternehmens-
wachstums dar. 

floRieRendeR M&a-MaRKt 
Und blickt man auf die marktzahlen 
des vergangenen Jahres, wird schnell 
deutlich: der markt boomt wie nie 
zuvor. trotz eingetrübter wirtschafts-
lage gab es nie so viele fusionen und 
übernahmen mit schweizer Betei-
ligung wie im Jahr 2022. mit 647 
gegenüber 604 deals im Vorjahr hat 
die anzahl der fusionen und über-
nahmen mit schweizer Beteiligung 
ein neues rekordhoch erreicht. al-
lerdings belief sich das Volumen im 
abgelaufenen Jahr lediglich auf 138,5 
milliarden Us-dollar, wie die studie 
des Beratungsunternehmens kPmg 
verlauten liess. im Jahr 2021 lag das 
Volumen noch bei rund 170 milliarden 
Us-dollar.

big dealS fühRen die 
tRanSaKtionen an
was auffällt: knapp 60 Prozent 
des gesamtvolumens entfielen auf 
die zehn grössten deals. allein die 
übernahme des duftstoffherstellers 
firmenich durch die niederländische 
royal dsm hatte einen wert von 
knapp 21 milliarden Us-dollar, ge-
folgt vom kauf der schwedischen 
streichholz- und tabakproduzentin 
swedish match durch den tabak-
konzern Philip morris international. 
19 milliarden Us-dollar schwer war 
diese transaktion. laut marktexper-
ten verdeutlicht das rege treiben auf 
dem schweizer m&a-markt, dass 
fusionen und übernahmen nachhal-
tig ein integraler Bestandteil vieler 

wachstumsorientierter Unterneh-
mensstrategien sind.

nachhaltigKeit bei M&a 
iMMeR ZentRaleR
wie die Jahresanalyse aufzeigt, ha-
ben schweizer Unternehmen auch 
im vergangenen Jahr wieder deutlich 
mehr ausländische firmen aufgekauft 
als umgekehrt: 283 zukäufen stehen 
152 Verkäufe gegenüber. rund ein 
fünftel aller fusio-
nen und übernah-
men mit schweizer 
Beteiligung waren 
nationale transakti-
onen. Und hinsicht-
lich der Branchen? 
knapp die Hälfte 
aller transaktionen 
fielen auf die telekommunikations- 
und technologie-Branche (tmt), auf 
die industrie sowie auf den Pharma-
sektor und life sciences. 

weiterer trend: damit eine trans-
aktion erfolgreich über die Bühne 
geht, spielt der nachhaltigkeitsge-
danke eine immer wichtigere rolle. 
laut der kPmg-Umfrage lassen 82 
Prozent der marktteilnehmenden 
nachhaltigkeitsüberlegungen in fu-
sionen und übernahmen einfliessen. 
Bereits 40 Prozent der Befragten füh-
ren regelmässig eine sogenannte esg 
due diligence-Prüfung durch.

mit Blick auf das laufende Jahr 
wird auch weiterhin mit einer hohen 
aktivität gerechnet. fachleute füh-
ren dies auf eine gute investoren-
stimmung zurück - trotz anhaltender 
lieferkettenprobleme, Ukrainekrieg 
sowie steigender zinsen.

unteRStütZung duRch 
inteRiM ManageMent
fest steht: m&a-transaktionen bieten 
vielseitige Chancen, sind jedoch auf 
dem weg zur funktionierenden inte-
gration mit einigen Herausforderun-
gen verbunden. deshalb setzen immer 
mehr Unternehmen genau dann auf 
die Unterstützung durch einen oder 
mehrere interim manager – sei es, um 
das Unternehmen zu bewerten oder 
als externer mitarbeitender in der 
Post-merger-integration-Phase. Be-
sonders ihr erfahrungsschatz aus 
ähnlichen situationen macht interim 
manager als Begleitung von m&a-
Prozessen über alle Phasen hinweg so 
wertvoll. doch nicht nur bei transak-
tionen, auch bei unvorhersehbaren 

Vakanzen, beim aus-
 fall einer führungs-
kraft, zur einführung 
neuer Pro gramme, 
zur re struk tu rie rung, 
im Projektmanage-
ment oder bei einer 
Unternehmensgrün-
dung gewinnt inte-

rim management zunehmend an Be-
deutung – in der regel immer über 
einen definierten zeitraum. in den 
meisten fällen sind interim manager 
zwischen drei und 18 monate im ein-
satz.

fachKRaft Mit 
uMfaSSendeR eXpeRtiSe
sowohl auf steuerlicher, rechtlicher 
oder regulatorischer ebene als auch 
bei der Umsetzung etwaiger an-
spruchsvoller it-Projekte kann Bera-
tung von aussen extrem wichtig sein. 
gerade hierfür wird häufig ganz spe-

zifisches know-how benötigt, das 
oftmals im eigenen Hause nur unzu-
reichend vorhanden ist. externe fach-
kräfte sind nicht nur imstande, die 
durchsetzungskraft derer, die an 
einer Veränderung interessiert sind, 
gezielt zu verstärken, sondern verfü-
gen über eine gewisse objektivität. 
ganz abgesehen von neuesten er-
kenntnissen, die gold wert sein kön-
nen, um sich etwa im Vergleich zu 
anderen Unternehmen für die zukunft 
ein alleinstellungsmerkmal zu ver-
schaffen.

inteRiM ManageMent: 
chancen und VoRteile 

• gutes Kosten/nutzen­verhältnis 

• Klarheit in Aufgabenstellung und 
zielerreichung

• Unabhängiger Status im Amt

• Keine verantwortung für vergan­
genheitsentscheidungen

• Unabhängiger Blick des externen, 
keine Betriebsblindheit

• Kurzfristige verfügbarkeit und 
Disposition

• eigene erfahrungen in Unterneh­
mens­ und Mitarbeiterführung

• eigenes Know­how und experten­
wissen

• Keine Personalnebenkosten

• zeitliche Befristung

Quelle: www.experto.de/businesstipps/interim­
management­chancen­und­grenzen­aus­sicht­der­
praxis.html
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Xmedia solutions hat sich auf cross mediale 
Publi  ka tionen spezialisiert, welche in tages-
zeitungen und auf online-Portalen veröffent-
licht werden. 
inhalte von Unternehmens beiträgen, inter-
views und gast beiträgen geben die meinung 
der beteiligten Unter nehmen wieder. 
die redaktion ist für die richtigkeit der 
Beiträge nicht verantwortlich. die rechtliche 
Haftung liegt bei den jeweiligen Unternehmen.

mehr informationen unter:
www.xmedia-solutions.com
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UnternehMenSBeitrAg

transaktionsstrukturen in KMU­Bereich
M&A­Anwälte und ­Berater betonen ständig, dass jede transaktion einzigartig sei. Das ist weder Marketing­Lingo noch eine 
recht fertigung für Komplexität und entsprechende honorarnoten, sondern die realität.

Unternehmensberater sind keine 
Juristen; die kompetenz- und ge-

waltentrennung zwischen Berater und 
Jurist ist essenziell, um ein optimales 
ergebnis zu erreichen. Jedoch wird 
jeder Unternehmensberater im Bereich 
mergers & acquisitions im laufe seiner 
karriere so manchen Unternehmens-
kaufvertrag lesen, kommentieren und 
verhandeln. Häufig wird sich ihm und 
den mandanten die frage stellen, wa-
rum jeder aktienkaufvertrag, speziell 
hinsichtlich gewährleistungen und 
garantien, offenbar ein Unikat sein 
muss – und kein standardwerk, wie in 
anderen wirtschaftsbereichen üblich. 
wäre es nicht einfacher, sich auf einen 
allgemeinen standard von transakti-
onsstruktur und Haftungsregime zu 
einigen?

ein Blick auf die von uns beglei-
teten transaktionen der letzten Jahre 
zeigt jedoch: alle transaktionen sind 
einzigartig und es braucht massge-
schneiderte Verträge. Jede trans-
aktion, vor allem im kmU-Bereich, 
bedarf einer präzisen analyse der 
ausgangslage, um die optimale deal- 
und Vertragsstruktur zu finden. eine 

erfahrene transaktionsanwältin sollte 
mit dem richtigen transaktionsberater 
das passende Vertragswerk ausarbei-
ten. Beispielhaft seien hier drei der 
gängigsten dealvarianten beschrieben:

deR «plain-Vanilla-deal»
eine geschäftsführende Unternehme-
rin, die das Unternehmen in- und aus-
wendig kennt, ihre nachfolge regeln 
will und für sämtliche gewährleis-
tungen schon aus unternehmerischem 
stolz persönlich geradesteht. Häufig 
muss die eigentümerin eher vor sich 
selbst geschützt werden, wobei die 
Haftungsregelungen recht einfach 
gehalten und die transaktionsstruk-
tur als 100-Prozent-share-deal recht 
einfach gestaltet werden können.

deR «VeRSchiedene-faMilien -
StäMMe-deal»
eigentümer, die (zum teil) nicht im 
Unternehmen tätig sind, etwa weil die 
anteile an mehrere familienstämme 
vererbt wurden. Häufig muss ein Haf-
tungsregime entwickelt werden, das 
die eigentümer ungleich in die Pflicht 
nimmt. ebenfalls ist die wissensan-

rechnung zu klären, da die käuferin 
nicht nur das wissen der eigentümer, 
sondern auch dasjenige des manage-
ments angerechnet haben möchte. 
auch hier ist eine recht einfache 
transaktionsstruktur möglich, es gibt 
jedoch höhere anforderungen an das 
stakeholdermanagement, damit sich 
alle Parteien richtig integriert fühlen.

deR «MitaRbeiteR-alS-
eigentüMeR-deal»
ein partner- oder mitarbeitergeführtes 
Unternehmen, wie es oft im dienstleis-
tungsbereich vorkommt. Hier gilt es, 
spezifische transaktionsstrukturen zu 
finden, um die verschiedenen aktio-
närsgruppen zu berücksichtigen. so 
haben wir neulich ein Unternehmen 
im Besitz der mitarbeitenden beim 
Verkauf an einen konzern begleitet. 
Hier bot sich ein regime mit aktien-
kaufvertrag und Beitrittsschreiben mit 
reduzierter Haftung für die kleinak-
tionäre an. das stakeholdermanage-
ment war besonders wichtig, damit die 
vielen aktionäre und aktionärinnen 
den kaufvertrag mit gutem gefühl 
unterzeichnen konnten.

dies sind nur drei mögliche Varian-
ten. es bedarf jeweils der spezifischen 
auseinandersetzung mit Unterneh-
men und eigentümerstruktur. daraus 
leiten sich transaktionsstruktur und 
Vertragsregime ab, die frühzeitig im 
deal-team definiert und gemeinsam 
zwischen juristischen und betriebs-
wirtschaftlichen Beratungspersonen 
abgestimmt und entsprechend juris-
tisch im aktienkaufvertrag abgebildet 
werden sollten.

ZuM autoR
Malte jantz, cfa

Mitglied der geschäftsleitung, Partner
helbling Business Advisors Ag, zürich

e: malte.jantz@helbling.ch
www.helbling.ch
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UnternehMenSBeitrAg

gefragter Problemlöser interim Management
interim Management Provider wie die AiM Ad interim Management Ag haben sich in der Krise bewährt. 
Sie unterstützen Firmen in zeiten des Umbruchs und der transformation effizient.

in der aktuellen zeit, die geprägt ist 
von krisen und Unsicherheit, zeigt 

sich die stärke des interim manage-
ments. Provider wie die aim ag stehen 
bereit, um mit kurzfristig einsetzbaren 
top-leuten kontinuität und stabilität 
in verunsicherten Unternehmen über 
eine bestimmte zeit aufrechtzuer-
halten.

eRfolgSfaKtoRen deR inte-
RiMManageMentbRanche
die erfolgsfaktoren der interim-ma-
nagementbranche werden in krisen 
fassbar. so stellt die aim ag innert 
drei tagen spitzenkräfte für füh-
rungspositionen und Projekte zur 
Verfügung. sie übernimmt alle admi-
nistrativen sowie rechtlichen Belange 
und entlastet die kundenfirma wir-
kungsvoll. als langjährig etablierter 
Provider ist die aim ag expertin in 
der rekrutierung und Vermittlung 
von massgeschneiderten lösungen.

Steigende nachfRage
flexible arbeitsmodelle werden in 
zukunft immer wichtiger. Unter-
nehmen verlangen nach effizienten, 

attraktiven interimslösungen. digi-
talisierung, neue Businessmodelle, 
stete marktveränderungen und ho-
her wettbewerbsdruck sorgen für 
eine steigende nachfrage. das ist 
das wirtschaftliche Umfeld, in dem 
interim manager und Projektleiter 
für die kundenfirmen sofort prakti-
sche lösungen erarbeiten und einen 
mehrwert für sie erzielen.

pluSpunKte: fleXibilität, 
MotiVation und coMMitMent
als selbstständige Unternehmer 
mit weitblick kennen sich interim 
manager mit den Bedürfnissen der 
flexibilisierten arbeitswelt aus. sie 
schätzen ihren hohen selbstbestim-
mungsgrad und erleben ihre tätigkeit 
weitgehend als sinnhaft. obwohl der 
Handlungsdruck bei einem befristeten 
einsatz hoch ist, sind motivation und 
erfolgsquote weit überdurchschnitt-
lich. erfahrene interim manager und 
Projektleiter wissen, dass sie nur im 
team performen. das Commitment 
aller Beteiligten ist für die erfolgreiche 
Umsetzung eines schlüsselprojekts 
entscheidend.

AiM­geschäftsleitung: Dr. Stefan holenstein, André Meier und Markus Lüscher (v. l. n. r.)

Die Firma AiM Ad interim Management 
Ag wurde im Jahr 2000 gegründet und ist 
heute der führende interimmanagement­
provider in der Schweiz.

Seit über 22 Jahren sind wir nahe am 
Markt und unterstützen unsere Kunden 
mit hochqualifizierten AiM­expertinnen 
und ­experten. Dabei stützen wir uns auf 
unsere grosse erfahrung in praktisch al­
len Branchen, Funktionen und Aufgaben 
für Unternehmen aller grössen und aller 
Firmenkulturen – vom börsenkotierten 
Konzern oder eigentümergeführten Un­
ternehmen über die ganze Palette der 
KMU bis hin zu kleineren aufstrebenden 
Start­ups.

Mit unseren 20 interim­Provider­
Partnern von iXPA sind wir auch inter­
national in über 30 Ländern tätig.

zusammen mit unserem Schweizer 
Kooperationspartner, der Cgz Consulting 
gruppe zürich Ag, decken wir zudem 
die gemeinsamen Bedürfnisse von Con­
sulting on Demand, M&A und interim 
Management ab.

Wir stehen für persönliche Beratung, 
hohe Qualität, grosse Kompetenz und 
wirtschaftlichen erfolg. Wir unterstützen 
und begleiten unsere Kunden, genauso 
wie unsere interim Managerinnen und 
Manager während der gesamten ver­
tragslaufzeit und garantieren, gepaart 
mit unserer Leidenschaft, Qualität und 
erfolg.

KontaKt 
aiM ad interim Management ag 
neugasse 68, Postfach 
8031 zürich 
t: +41 (0)44 444 28 28
e: info@aim.ch 
www.aim.ch

aiM ag – die löSung auf deR Stelle
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Unternehmensbeitrag – Interview

«Interim Manager schaffen schnell Mehrwert  
für unsere Kundenfirmen»
Interim Management bietet für Unternehmen enorme Chancen – in einer immer flexibleren Arbeitswelt. Es ist eine  
Win-win-Situation für Unternehmen und für Interim Manager, sagt Dr. Stefan Holenstein, Verwaltungsratspräsident.

Wann und warum werden Sie von 
Unternehmen für den Einsatz eines 
Interim Managers angefragt?

Dann, wenn es brennt – im sprich-
wörtlichen Sinne. So etwa für das 
sofortige Überbrücken einer vakanten 
Schlüsselposition in der Linie oder 
für die Neubesetzung eines wich-
tigen komplexen und strategischen 
Projekts.

Kommt das häufig vor?
Ja, denn die unternehmerischen 

Herausforderungen nehmen ständig 
zu. Rasche Marktveränderungen und 
neue Businessmodelle zwingen die 
Unternehmen, fit und anpassungsfä-
hig zu bleiben. Hierfür ist die Agilität 
im Markt immer wichtiger. Etablierte, 
gewachsene Firmen und Organisati-
onen lassen sich jedoch nicht über 
Nacht neu ausrichten. Dann braucht 
es hochqualifizierte externe Füh-
rungs- und Projektunterstützung – 
ein Umfeld, wie geschaffen für unsere 
Interim Manager.

Welche konkreten Einsätze für ei-
nen Interim Manager muss man sich 
vorstellen?

Vielfach geht es um Change
management, um eine anspruchsvolle 
Transformationsphase oder die Lan-
cierung eines schwierigen Projekts im 
Unternehmen. Dabei stellen wir nach 
der Coronapandemie einen erhöhten 
Nachholbedarf fest.

Warum ist der Nachholbedarf hoch?
Es besteht vor allem bei Firmen-

projekten ein Reformstau. So muss 
etwa die Organisation angepasst wer-
den, müssen Prozesse neu aufgegleist 
oder optimiert werden. Oder es wird 
eine neue Technologieplattform, etwa 
ein ERP-System, eingeführt. Auch 
werden Standorte verlegt. Zudem 
spielen die Digitalisierung sowie der 
Innovationsdruck eine wichtige Rolle 
und leiten nicht selten komplexe Än-
derungen oder Anpassungen ein.

Was zeichnet Ihre Interim Mana-
gerinnen und Manager denn aus? 
Über welche Qualitäten müssen sie 
verfügen?

Das ist der springende und er-
folgsrelevante Punkt: Unsere Mana-
gerinnen und Manager sind erfahrene 

Top-Leute aus dem obersten und obe-
ren Management, die ihre operative 
Karriere zumeist abgeschlossen ha-
ben und nun als selbstständige Un-
ternehmerinnen und Unternehmer 
unterwegs sind.

INTERIM MANAGER
ERZIELEN LEISTUNG

AUF ANHIEB

Wird also unternehmerisches Denken 
und Handeln vorausgesetzt?

Ja, unbedingt. Wir vermitteln 
primär den umsetzungsstarken Ma
nager-Typus, weniger den reinen 
Berater-Typus. Denn dank seiner 
hohen Führungs- und Sozialkompe-
tenz, seiner Aussensicht, der grossen 
Erfahrung und Expertise vermag der 
Interim Manager Leistung auf Anhieb 
zu erzielen, und das in einem für ihn 
völlig neuen Umfeld.

Können Sie uns sagen, worauf die 
Kundenfirmen besonders Wert legen?

Sie wollen eine Lösung für ihr Pro-
blem, und zwar auf der Stelle – dafür 
stehen wir ja auch, gemäss unserem 
Firmen-Motto. Die Kunden wollen 
keinen weiteren externen Consul-
tant, der ihnen ein neues Konzept 
aufschwatzt, sondern einen starken, 
überzeugenden Macher und Umsetzer.

Das heisst: Ihre Kunden erwarten 
schnelle Resultate?

Ja, Interim Manager müssen sofort 
anpacken, sie sind «hands-on-driven», 
müssen die Ärmel hochkrempeln. Sie 
müssen fähig sein, ein Team oder eine 
Business Unit sofort übernehmen 
und führen zu können. Oder einem 
komplexen Projekt einen anderen 
Dreh geben. Dabei schätzen unsere 
Kundenfirmen, repräsentiert durch 
die Geschäftsleitung oder den Ver-
waltungsrat, den Kontakt auf Au-
genhöhe mit unseren gestandenen 
Managern.

Also sind Führungsstärke und fach-
liche Expertise gleichwertig?

Das kann man in etwa so sagen. 
Unsere Leute müssen nicht nur fach-
lich überzeugen, sondern führungs-
stark sein, überdies teamfähig, kom-
munikationsstark und belastbar sowie 
sozialkompetent und integrativ. Auf 
einen Nenner gebracht, müssen sie die 
vier «M» verinnerlichen: Man muss 
Menschen mögen! Dann haben sie 
Erfolg. Deshalb wählen wir unsere In-
terim Manager sorgfältig nach einem 
abgestuften Selektionsprozess aus.

DER EINSATZ
ERFOLGT INNERT

DREI TAGEN

Wie läuft der Prozess ab, wenn Sie 
von Ihren Kundenfirmen um Unter-
stützung durch einen Interim Mana-
ger angefragt werden?

Unkompliziert und schnell. Wenn 
sich die Kundenfirma über den Bedarf 
im Klaren ist, kontaktiert sie uns. Auf 
Basis der Aufgaben und des Anfor-
derungsprofils starten wir unsere 
gezielte Suche in unserem aktiven 
Netz von rund 600 handverlesenen 
Managern und Projektleitern. Inner-
halb von 24 Stunden schlagen wir der 
Kundenfirma passende Kandidaten 
vor; innert drei Tagen erfolgt dann 
der Einsatz.

Interim Manager und AIM-Netzpartner Carlo Reato im Einsatz (Foto: Löwenzahn Design)

IM INTERVIEW 
Dr. Stefan Holenstein 
Verwaltungsratspräsident 
AIM Ad Interim Management AG

>> weiter von Seite 04 
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Unternehmensbeitrag – Interview 

«Rechtsfragen gehen nicht nur Juristen etwas an»
Nichtjuristen delegieren Rechtsfragen gerne an Juristen. Aber erst ein souveräner Umgang damit erlaubt eine informierte  
risikobasierte Entscheidung, meint Prof. Dr. Bruno Mascello.

Herr Mascello, es braucht nicht für 
jeden Vertrag gleich einen Rechts-
berater. In welchen Fällen würden Sie 
dennoch dafür plädieren?

Wenn es sich um einen unge-
wöhnlichen Vertrag handelt oder man 
einen Vertrag nicht richtig einschät-
zen kann. Aber auch wenn der Vertrag 
für ein Unternehmen von besonderer 
Bedeutung ist oder die damit verbun-
denen Risiken schlicht zu gross sind, 
würde ich den Fall in die Hände von 
Fachleuten geben.

Was raten Sie Unternehmen, die sich 
keine eigene Rechtsabteilung leisten 
können?

Sich für die Beschaffung von ex-
ternen Rechtsdienstleistungen früh-
zeitig zu organisieren, also noch bevor 
man einen Rat benötigt. Denn wenn 
man einen Anwalt braucht, hat man 
für eine sorgfältige Recherche oft keine 
Zeit mehr und muss sich auf fremde 
Empfehlungen verlassen.

Welche Stolpersteine gibt es im Ver-
tragsrecht?

Das beginnt bereits bei der Ver-
handlung, die den Inhalt des Vertrags 
und damit die Risikoverteilung der 
Vertragsparteien bestimmt. Dann ist 
bei der Ausformulierung des Vertrags 
Vorsicht geboten, damit dieser auch 
das Vereinbarte wirklich richtig re-
flektiert. Nach Unterzeichnung kann 
es Probleme bei der gegenseitigen Ver-
tragserfüllung geben, was man eben-

falls schon im Vertrag vorausschauend 
regeln sollte. Schliesslich ist es sehr 
nützlich, wenn man weiss, was das 
Gesetz vorsieht, falls die Parteien et-
was vergessen oder falsch formuliert 
haben sollten.

Wie kann man diese Fallstricke um-
gehen?

Indem man sich für rechtliche Fra-
gen interessiert. Und das gilt ganz 
besonders für Nichtjuristen. Diese 
sind oft aus Nichtwissen, Bequem-
lichkeit oder weil man das Risiko de-
legieren will der Meinung, dafür sei 
die Rechtsabteilung zuständig. Diese 
Haltung treffe ich leider noch immer 
an, was dann regelmässig erst recht zu 
juristischen Problemen führt.

Ein Evergreen ist das Arbeitsrecht. 
Sollten auch Nichtjuristen das kleine 
1 × 1 des Arbeitsrechts verstehen 
und woran denken Sie genau?

Zum Beispiel an das Thema Kün-
digung. Hier gibt es noch viele falsche 
Vorstellungen. Kündigt ein Arbeitge-
ber nicht richtig, kann das nicht nur 
Ärger geben, sondern schnell auch 
teuer werden und zu langwierigen 

Verhandlungen und Gerichtspro-
zessen führen. Und diese beeinflus-
sen dann nicht nur die Ressourcen, 
sondern auch das Verhältnis zu den 
Mitarbeitenden, die solche Prozesse 
natürlich aufmerksam mitverfolgen.

Was macht das Arbeitsrecht so an-
spruchsvoll?

Dass es von Führungskräften –  
und leider manchmal sogar von Juris-
ten und Anwälten – gerne unterschätzt 
und deshalb falsch beurteilt wird. Weil 
Arbeitsverträge zum Alltag gehören, 
hat man das Gefühl, dass man diese 
bei Bedarf schon im Griff habe. Und 
so geschehen dann schnell nicht wie-
dergutzumachende Fehler.

Blicken wir auf die Kanzleien: Wie 
werden diese betriebswirtschaftlich 
geführt und wie positionieren sie sich 
richtig im Markt?

Der erste Schritt besteht darin, 
zu verstehen, dass man ein Unter-
nehmen ist. Als solches müssen sie 
sich gegenüber anderen Kanzleien 
und Rechtsdienstleistern richtig po-
sitionieren. Und das gilt insbesondere 
auch gegenüber ihren Kunden mit 
hausinternen Rechtsabteilungen. Es 
ist von Bedeutung, eine klare Strate-
gie zu entwickeln und sich über das 
Ertragsmodell Gedanken zu machen. 
Einfach zu denken, man müsse für den 
Erfolg nur seinen Namen an die Türe 
hängen und nach Stunden abrechnen, 
ist ein Trugschluss.

Wie sieht ein richtiger Umgang mit 
den Kunden aus und welche Vorteile 
bringt dies mit sich?

Juristen und Anwälte definie-
ren sich wie andere Experten auch 
über ihre Fachexpertise, was ihnen 
Sicherheit gibt. Es sind jedoch zwei 
Dinge zu beachten: Erstens setzen 
die Kunden schlicht voraus, dass sie 
einen juristisch korrekten Rechtsrat 
erhalten. Und zweitens beurteilen sie 
die anwaltliche Leistung nicht nach 
fachlichen Kriterien, sondern viel-
mehr über Service- und Beziehungs-
komponenten. Darüber sollten sich 
Anwälte ernsthaft Gedanken machen.

Von zwei aktuellen Themen wie Nach-
haltigkeit beziehungsweise ESG und 
Cybersecurity sind derzeit die meis-
ten Unternehmen betroffen. Wie 
sollten sie sich darauf vorbereiten?

Diese zwei Themen haben tat-
sächlich einen grossen Impact auf 
Unternehmen. Sie sind erst seit Kur-
zem richtig relevant und weder die 
Praxis noch der Gesetzgeber haben 
hierfür schon abschliessend Lösungen 
und Empfehlungen gefunden. Auch 
Rechtsfragen sind ständig in Bewe-
gung und man muss darauf achten, am 
Ball zu bleiben, neue Entwicklungen 
zu beobachten und eigene Umgangs-
weisen laufend anzupassen. Ich kann 
nur raten, sich stetig auf dem neuesten 
Stand zu halten und alle zur Verfü-
gung stehenden Informationsquellen 
zu nutzen.

IM INTERVIEW
Prof. Dr. Bruno Mascello LL.M.

Rechtsanwalt, EMBA HSG 
Direktor, Executive School
Universität St.Gallen (HSG) 
E: bruno.mascello@unisg.ch 

 www.lam.unisg.ch 

Recht und vor allem 
Arbeitsrecht wird 
von Nichtjuristen  

regelmässig  
unterschätzt
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Gemeinsam finden wir den optimalen Käufer 
Internationales Netzwerk, eine qualifizierte Datenbank und aktive Suche: Für die Suche Ihres Nachfolgers spannt  
saner consulting ein breites Netz auf und achtet auf maximale Diskretion und Anonymität.

Einer der wichtigsten Erfolgsfakto-
ren für den Verkauf des eigenen 

Unternehmens ist die gezielte Suche 
nach einem geeigneten Nachfolger. 
Ein erfahrener Unternehmensberater 
analysiert das zu verkaufende Unter-
nehmen und bespricht mit dem Verkäu-
fer, für wen seine Firma am interessan-
testen sein könnte. Je nach Ergebnis 
werden verschiedene Wege beschrit-
ten. Saner consulting ist spezialisiert 
auf den Verkauf von KMU mit einem 
Umsatz von zwei bis 20 Millionen 
Schweizer Franken und ist stolz dar-
auf, unterschiedlichste Inhaber und 
Unternehmen – von IT-Software über 
Handel und Industrie bis hin zu 
Dienstleistungen – bei der Transak-
tion begleitet zu haben. 

Die Partnerschaft mit con|cess 
M+A-Partner – mit 22 Partnerbü-
ros eines der grössten unabhängigen 
Netzwerke für M&A (Unternehmens-
verkauf und -kauf) in der DACH-Re-
gion – ermöglicht uns als exklusi-
ver Schweizer Partner, den Prozess 
effizient und effektiv abzuwickeln. 
Con|cess setzt seit 1999 die Standards 
im Markt für Nachfolgelösungen im 
Mittelstand, und wir sind bestrebt, 
diese Geschichte weiterzuschreiben. 

Internationales  
Netzwerk und aktive Suche
Wir verfügen über vertrauensvollen 
Zugang zu allen Arten von Kaufen-

den: Strategen (Unternehmen), Betei-
ligungsgesellschaften und Family Of-
fices. Unsere Datenbank verfügt über 
rund 2’500 qualifizierte Interessenten 
mit hinterlegtem Suchprofil aus allen 
Branchen, und dank der internationa-
len Vernetzung können wir projektbe-
zogen weitere passende Interessenten 
ausfindig machen. Entscheidend ist für 
uns aber nicht die Quantität, sondern 
die Qualität der Kaufinteressenten: 
Der Käufer muss zum Inhaber und zum 
Unternehmen passen.

Synergien und ergänzende Ge-
schäftsfelder führen meistens zu ei-
nem höheren Verkaufspreis. Die aktive 
Ansprache ist deshalb eine erfolgsver-
sprechende Möglichkeit. Strategische 
Käufer werden direkt, anonymisiert 
und vertraulich angesprochen. Dazu 
filtern wir infrage kommende Un-
ternehmen durch eine Marktanalyse 
zielgerichtet heraus. 

Seit nun 20 Jahren am Markt ist 
con|cess M+A eine bekannte Markt-
grösse im M&A-Bereich, sodass wir 
hier auch bei der Käufersuche auf ge-
wachsene Kooperationen mit anderen 
Marktteilnehmern zurückgreifen und 
so weitere Kaufinteressenten anspre-
chen können. 

Umgang mit Daten 
und Informationen
Grundsätzlich sind wir keine anonyme 
Firmenverkauf-  beziehungsweise 
Firmenkaufbörse, sondern prüfen 
die Interessenten; die Offenlegung 
von Informationen geschieht zudem 
stets nach Rücksprache mit dem Ver-
käufer. Weiter greifen wir auf einen 
verschlüsselten digitalen Datenraum 
zurück, der den sicheren Austausch 
von Dokumenten sicherstellt – im 
Gegensatz zum vorherrschenden 
E-Mail-Verkehr. Mit der Zuteilung 
der entsprechenden Rechte kann die 
Datenherrschaft über sensible Daten 
bewahrt werden. 

Eine Firma zu verkaufen ist eine 
komplexe Angelegenheit, bei der viele 
verschiedene und sehr unterschiedliche 
Aspekte berücksichtigt werden müssen. 

Kontakt
Thomas und Stefan Saner

saner consulting GmbH
Jurastrasse 20 · 4600 Olten

T: +41 (0)62 212 91 91
E: info@saner-consulting.ch
www.saner-consulting.ch 

con|cess M&A-Netzwerk
saner consulting ist exklusiver Schweizer 
M&A-Partner von con|cess, einem der 
grössten unabhängigen M&A-Netzwerk in 
DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) 
mit 19 Standorten.

Dies ermöglicht einen Zugriff auf Know­
how von über 700 abgeschlossenen Pro­
jekten und einen stetigen Wissensaus­
tausch um auf dem neusten Stand zu  
sein.

Im Winter 2021 fand ein erstes Ge-
spräch in der Ostschweiz statt. Der 
Inhaber eines erfolgreichen KMU im 
Bereich Sicherheitstechnik wünschte 
eine Einschätzung zu seinem Un-
ternehmen bezüglich eines even-
tuellen Verkaufs: mögliche Käufer, 
Kaufpreiseinschätzung, Zeitplan und 
Massnahmen zur Vorbereitung. Nach 
internen Optimierungen entschied 
sich der Inhaber im Frühling 2022, 
den Verkaufsprozess zu starten. Auf-
grund der Alleinstellungsmerkmale 
in einer überschaubaren Branche und 
der lokalen Verankerung war ma-
ximale Diskretion erforderlich – es 
sollten so wenig Wellen wie möglich 
geschlagen werden. So wurde das 
Unternehmen nie an einer öffent-
lichen Börse ausgeschrieben, und 
es wurden auch nie «auf gut Glück» 
Investoren angesprochen, sondern 
nur gezielt Kaufinteressenten und 
in stetigem Abgleich mit dem Inha-
ber. In Zusammenarbeit mit unse-

ren Netzwerkpartnern und dank der 
gründlichen Aufbereitung des Pro-
jekts konnten wir innert kurzer Zeit 
einschlägige Interessenten sowohl 
aus dem deutschsprachigen Raum 
als auch International präsentieren.

Nach einer Handvoll Erstgesprä-
chen und drei ansprechenden An-
geboten entschied sich der Inhaber 
im November aufgrund von per-
sönlichen Überlegungen für einen 
der Kandidaten. Im Februar 2023 
wurde die Transaktion nach inten-
siven Verhandlungen – hier hat das 
Zusammenspiel mit dem Inhaber 
dank der Vorbereitung sehr gut 
funktioniert – mit einem Kaufpreis 
im zweistelligen Millionenbereich 
abgeschlossen, und dies bei einem 
überdurchschnittlichen EBITDA-
Multiple. Saner consulting hatte die 
gesamte Transaktion begleitet und 
freute sich mit dem Verkäufer, eine 
für alle Beteiligten optimale Lösung 
gefunden zu haben.

 
Fallbeispiel einer erfolgreichen Transaktion
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Wie verhandelt man M&A und andere Verträge?
Vertragsverhandlungen spielen im Geschäftsleben eine zentrale Rolle. Wie man solche effizient angeht, wissen die 
Verhandlungsexperten Elena Mégevand und Oliver Gnehm von BGPartner Rechtsanwälte. 

Wie laufen Vertragsverhandlungen 
ab?

Gnehm: In der Regel halten die Par-
teien in einer Absichtserklärung die 
Struktur und Eckwerte der geplanten 
Transaktion sowie gewisse Regeln 
zum Verhandlungsprozess – etwa den 
Zeitplan bis zum Vertragsabschluss –  
fest. Dies kann vor allem bei komple-
xen Transaktionen effizient sein, da 
sich die Verhandlungen zuerst auf die 
groben Züge beschränken und erst in 
einem zweiten Schritt, nach Abschluss 
der Absichtserklärung, die Details 
verhandelt werden. Die Absichts-
erklärung bildet dann die Basis für 
die Verhandlung und Ausarbeitung 
eines ausführlichen, für die Parteien 
bindenden Vertrages. 

Mégevand: Auch Verhandlerinnen 
und Verhandler, die weniger geübt 
sind oder unter Druck stehen, sollten 
nicht unterschätzen, wie wichtig die 
vorgängige Klärung von Strukturfra-
gen ist. Spätere Strukturänderungen 
oder Missverständnisse in der Ver-
handlung können mit erheblichen 
Mehrkosten und zeitlichen Verzöge-
rungen verbunden sein. 

Wie bereitet man sich auf eine Ver-
tragsverhandlung vor?

Mégevand: Eine gute Vorbereitung 
umfasst die Informationsbeschaffung, 
das Formulieren von Verhandlungs-
zielen und die Festlegung einer Ver-
handlungsstrategie. Recherchieren Sie 
über Ihr Gegenüber, aber vergessen Sie 
nicht die Analyse und Schärfung Ihrer 
eigenen Interessen und Bedürfnisse. 
Erarbeiten Sie Optionen, Alternati-

ven zur Verhandlung und formulie-
ren Sie Ihre konkreten Mindest- und 
Wunschziele. So erzielen Sie nach-
weislich bessere Resultate. Zur Vor-
bereitung gehört auch die sorgfältige 
Auswahl des Verhandlungsteams und 
des richtigen Verhandlungs-Settings. 

Gnehm: Dabei ist im Auge zu behalten, 
dass Verhandlungen dynamisch sind 
und auch eine perfekte Vorbereitung 
nie alle Elemente einer Verhandlung 
vorwegnehmen kann. Erfolgreiche 
Verhandlungen verlangen daher auch 
«Mut zur Lücke»: Bleiben Sie agil, so 
dass Sie auf neue Verhandlungssi-
tuationen angemessen und spontan 
reagieren können.

Sind digitale Verhandlungen effi-
zienter als Face-to-Face-Verhand-
lungen?

Gnehm: Vor allem bei komplexeren 
Verhandlungen mit erhöhtem Kon-
fliktpotenzial können Face-to-Face-
Verhandlungen effizienter sein. 
Nonverbale Kommunikation kann 
besser erkannt und 
gedeutet werden. Es 
kann einfacher an ei-
ner guten Beziehung 
zum Gegenüber gear-
beitet und Vertrauen 
aufgebaut werden. 
Aber auch Online-Verhandlungen 
beispielsweise via Videokonferenzen 
können effizient sein und bieten sich 
insbesondere dann an, wenn Reise- 
oder Zeitbeschränkungen bestehen.

Mégevand: Interessant ist in diesem 
Zusammenhang auch, dass gemäss 
einer neuen, noch nicht veröffentlich-

ten Studie, Schweizer Führungskräfte 
Face-to-Face-Verhandlungen besser 
beherrschen als digitale und diese 
auch bevorzugen.

Wie geht man mit schwierigen Ver-
handlungspartnern um?

Mégevand: Sie müssen zuerst in die 
Beziehung investieren. Hören Sie Ih-
rem Gegenüber zu und versuchen Sie, 
die andere Sichtweise zu verstehen. 
Sie schaffen damit Vertrauen und die 
Grundlage für Win-Win-Lösungen. 
Dazu müssen Sie Ihren Verhandlungs-
partner weder mögen noch mit ihm 
einverstanden sein. Auch einen ehrli-
chen Konflikt sollten Sie nicht scheuen. 
«Put the fish on the table». Eine offene 
Auseinandersetzung ist ratsamer als 
schwelende Probleme, welche die Ver-
handlung und die Geschäftsbeziehung 
irgendwann vergiften.

Gnehm: Kommt es gar zu einem Dead-
lock, das heisst, können die Parteien 
trotz aller Bemühungen keine Eini-
gung mehr erzielen, sollte eine Pause 

eingelegt werden. Das 
hilft, negative Emoti-
onen abzubauen und 
eine konstruktivere 
Atmosphäre zu schaf-
fen. Die Überwindung 
solcher Pattsituatio-

nen erfordert Kreativität, Geduld und 
die Bereitschaft, über den Tellerrand 
hinauszusehen. Allenfalls muss der 
Verhandlungsansatz oder das Format –  
zum Beispiel von digital zu Face-to-
Face-Verhandlungen – geändert oder 
gar ein neuer Verhandlungsführer 
hinzugezogen werden. Wenn der 
Deadlock andauert, sollte man bereit 

sein, die Verhandlung abzubrechen 
und alternative Wege zu gehen. 

Welchen Verhandlungstipp möch-
ten Sie der Leserschaft auf den Weg 
geben?

Mégevand: Wählen Sie Ihre Kommu-
nikation mit Bedacht und seien Sie 
sich zum Beispiel der unterschied-
lichen Wirkungen von Ich- und Du-
Botschaften bewusst: Du-Botschaften 
führen oft zu negativen Reaktionen 
des Gegenübers, da er oder sie sich 
angegriffen fühlt und in eine Ab-
wehrhaltung übergeht. Ich oder Wir-
Botschaften fördern dagegen den Dia
log und strapazieren die Beziehung 
weniger.

Gnehm: Verhandeln Sie, um zu ge-
winnen. «Play to win». Eine starke 
Position einzunehmen und für seine 
Interessen einzutreten, ohne den 
Verhandlungspartner vor den Kopf 
zu stossen, kann dazu beitragen, 
Glaubwürdigkeit und eine produk-
tivere Verhandlungsatmosphäre zu 
schaffen. Das ist in der Regel im In-
teresse beider Verhandlungspartner.

IM INTERVIEW
Elena Mégevand und Oliver Gnehm 
sind Partner der BGPartner AG, einer 
führenden, national und international 

ausgerichteten Schweizer Anwaltskanz­
lei mit Spezialisierung im Wirtschafts­

recht und in Verhandlungsführung.

BGPartner AG
Bern /Zürich 

www.bgpartner.ch

Erfolgreiche  
Verhandlungen 
verlangen auch 
«Mut zur Lücke»
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KrYPtOMArKt 

Neuer Anlauf in Richtung Spitze?
Stark schwankende Kurse von Bitcoin & Co. gehören zum tagesgeschäft am Kryptomarkt. Doch wie ist es derzeit um 
den Markt bestellt und wie steht die Schweiz als Krypto­Standort weltweit da? 

teXt: ChriStOPh BergMAnn 

auch wenn das sparkonto in der 
schweiz nach wie vor das popu-

lärste zinsinstrument ist, war die 
ausbeute angesichts niedriger zinsen 
zuletzt eher dürftig. mit der zins-
wende könnte sich dies nun wieder 
ändern – zinserträge, über die anle-
gende am kryptomarkt 
jedoch nur milde lä-
cheln können, wie ein 
Blick auf das laufende 
Jahr zeigt. seit Jahres-
beginn konnte der Bit-
coin um 44 Prozent 
(stand 01.03.2023) 
zulegen. kein sparkonto, keine staats-
anleihe, kein investmentfonds ist in 
der lage, in dieser kürze eine solche 
Performance hinzulegen – nur die 
wenigsten aktien schaffen derartige 
kurssprünge. klar ist aber auch: nach 
den eklatanten rückschlägen hat der 
kryptomarkt einiges wieder gutzuma-
chen. 

ZWiSchen tiefSt- und 
höchStStänden
zeitweise für unter 15’500 Us-dollar 
war der Bitcoin im vergangenen Jahr 
im zuge des kollapses der krypto-
börse ftX gehandelt worden. im Ver-
gleich zum zeitpunkt vor einem Jahr 
steht die bekannteste kryptowährung 
noch immer rund 45 Prozent im mi-
nus. ganz zu schweigen vom Höchst-
wert im november 2021, der bei mehr 
als 65’000 Us-dollar lag. ausschläge 
nach oben oder unten, die klar zeigen, 

welches Potenzial kryptowährungen 
wie der Bitcoin in sich tragen. 

grundsätzlich scheint der opti-
mismus an den kryptowährungs-
märkten definitiv zurückgekehrt zu 
sein – trotz der deutlichen worte, 
welche die Us-Börsenaufsicht seC in 
den vergangenen wochen in richtung 
kryptowelt verkündet hat. insbeson-

dere regulatorische 
schritte sorgten für 
Unsicherheit. wie 
einige marktbe-
obachter verlauten 
liessen, sei jedoch 
durch die drohende 
regulierungsver-

schärfung seitens der Usa ein neuer 
sogenannter Bull-run wohl eher un-
wahrscheinlich. dies betreffe in ge-
ringerem Umfang den Bitcoin selbst, 
als vielmehr stablecoins und staking-
dienstleistungen. Hierbei handelt es 
sich um Blockchain-devisen, die an 
den Us-dollar gebunden sind, sowie 
die Hinterlegung von kryptowerten. 
fachleuten zufolge sorgen die behörd-
lichen massnahmen für Unbehagen, 
allerdings herrsche auch erleichte-
rung darüber, dass die Branche das 
schlimmste hinter sich habe. dies 
sei nicht nur bei Privatanlegern zu 
spüren. 

SteigendeS 
KRypto-inteReSSe 
dass das interesse der anlegerinnen 
und anleger an kryptowährungen 
hierzulande nach wie vor gross ist, 
zeigt eine studie der schweizer Ban-

ken-it-schmiede Crealogix. in der 
unter dem namen «Crypto and es-
tablished financial institutions» im 
november veröffentlichten studie 
wurden 801 anleger und 150 Banken 
und Vermögensverwalter in deutsch-
land, der schweiz und grossbritannien 
befragt. Heraus kam: 55 Prozent der 
Befragten investieren derzeit in kryp-
towährungen. da mehr als zwei drit-
tel dieser krypto-anleger ebenso ihr 
geld in aktien anlegen, lasse dies auf 
ein ausgewogenes Portfolio und ei-
nen ausgewogenen investitionsansatz 
schliessen. laut der studienautoren ist 
der anteil der kryptoanleger in der 
schweiz mit 67 Prozent am höchs-
ten, in deutschland liegt dieser bei 45 
Prozent. überhaupt haben schweizer 
anleger deutlich mehr interesse an 
neueren, digitalen anlagen als unsere 
deutschen nachbarn. deutsche inves-
toren bevorzugen zum Beispiel aktien, 
etf und rohstoffe. schweizer kryp-
toanleger investierten mit 31 Prozent 

am ehesten in non-fungible token, 
kurz nft, während es in deutschland 
nur zwölf Prozent waren.

WeltWeit an deR SpitZe
krypto und die schweiz: das passt 
zusammen, auch dank des «krypto 
Valleys» in zug. laut des worldwide 
Crypto readiness reports aus dem 
vergangenen Jahr ist die schweiz nach 
Hongkong und den Usa das weltweit 
drittfreundlichste krypto-land. eu-
ropaweit liegt die schweiz sogar auf 
dem ersten rang. Hinzu kommt: in der 
schweiz gibt es die weltweit grösste 
dichte an Blockchain-startups. auf 
100’000 einwohner kommen knapp 
13 start-ups. in Hongkong sind es ge-
rade einmal drei. weiteres argument 
am schweizer kryptomarkt aktiv zu 
werden: sämtliche kapitalgewinne 
von kryptowährungen sind steuer-
frei, was sonst nur in Panama, Por-
tugal, malaysia, Hongkong und der 
türkei der fall ist.

Seit jahReSbeginn 
Konnte deR bitcoin 

uM 44 pRoZent 
Zulegen
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Der Verein als attraktives Rechtskleid für DAOs
Der Ruf nach dezentralen autonomen Organisationen ertönt in aller Munde. Dabei spielt die Wahl der Rechtsform eine  
zentrale Rolle und könnte zu einer Renaissance des Vereins führen.

Dezentrale Autonome Organisatio-
nen «DAO» sind Organisationen, 

die ohne hierarchisch festgesetzte 
Kontroll- oder Eigentumseinheiten 
von einem Computerprotokoll ge-
lenkt werden. Dabei setzen die an der 
DAO-Beteiligten die gesetzten Ziele 
gemeinschaftlich um. Technologisch 
basieren DAOs auf Smart Contracts. 
Diese interagieren in einem dezen-
tralen System und können so ver-
knüpft werden, dass sie gemeinsam 
eine virtuelle Organisationsstruktur 
schaffen. Transaktionen werden mit-
tels Blockchain-Technologie ausge-
führt und aufgezeichnet. Der Code 
der DAO wird Teilnehmern der DAO 
zur Verfügung gestellt, womit jedes 
Mitglied an dessen Weiterentwicklung 
teilnehmen kann.

Vorteile der Wahl des 
Vereins als Rechtskleid
Im Zusammenhang mit DAOs stellen 
sich zahlreiche regulatorische Fra-
gen: Sowohl Primärmarkttätigkeiten, 
wie die Emission von Token, als auch 
Sekundärmarkttätigkeiten, wie die 
Verwahrung, der Handel oder die Ab-
wicklung von Transaktionen mit To-
ken, können finanzmarktrechtlichen 
Regeln unterliegen. Bevor ein DAO-
Projekt umgesetzt wird, ist deshalb 
eine vertiefte Analyse nach banken-, 
wertpapier- und geldwäschereirecht-
lichen Vorschriften empfehlenswert. 

Eine DAO kann nach Schweizer 
Gesellschaftsrecht zudem, ohne dass 
die daran Beteiligten es wissen und 

wollen, eine einfache Gesellschaft 
darstellen. Damit ist eine persönli-
che Haftung der Gesellschafter ver-
bunden. Um dem zu entgehen, kann 
die DAO in der Form eines Vereins 
umgesetzt werden. Folgende Gründe 
sprechen für den Verein: Freiheit bei 
der Wahl der Governance, Mittel- und 
Vermögensallokation sowie steuer
liche Aspekte.

Bestimmungen rund 
ums Vereinswesen
Zwar kommt eine DAO dank Smart 
Contracts fast ohne Hierarchie aus, 
bedarf aber einer (dezentralen) Orga-
nisation. Ein Verein muss zwingend 
eine Versammlung und einen Vor-
stand haben. Diesen beiden Organen 
können zum Beispiel nur die absolut 
notwendigen Mindestaufgaben über-
tragen werden, weitere «dezentrale» 
Organe können nach Bedarf hinzu-
treten und Aufgaben der DAO über-
nehmen. Selbstverständlich ist auch 
die Schaffung von untergeordneten 
DAOs (Sub-DAOs) denkbar. Durch das 
«Ein Mitglied eine Stimme»-Prinzip 
können Mitglieder gleichberechtigt 
an der DAO partizipieren, was dem 
DLT-Wesen entspricht. Eine Handels-
registeranmeldung ist möglich, aber 
nicht zwingend erforderlich.

Dank der vielen Freiheiten, die 
dem inneren Leben des Vereins zu-
kommen, können Vorteile, die mit 
dem Zweck verbunden sind und aus 
der Mitgliedschaft fliessen, nicht nur 
dem Verein, sondern auch den Mit-

gliedern zukommen. Dadurch können 
Zahlungsströme auch in steuerlicher 
Hinsicht optimiert werden. 

Vereinstätigkeit  
steuerlich entscheidend
Für steuerliche Zwecke entfaltet die 
Vereinsstruktur durch deren Ab-
schirmwirkung zwischen der DAO 
und deren Mitglieder zahlreiche 
Vorteile. Vereine gelten steuerlich 
in der Schweiz als eigenständige 
Steuersubjekte. Wird nun eine DAO 
als Verein aufgesetzt, wird sie auch 
entsprechend dieser Rechtsform be-
steuert, da das Schweizer Unterneh-
menssteuerrecht zur Festlegung der 
Besteuerung einer Organisation an 
deren zivilrechtliche Form anknüpft. 

Die konkrete Besteuerung hängt 
sodann davon ab, welche Leistungen 
von einer DAO erbracht respektive 
welcher Zweck von dieser verfolgt 
wird. Gelten die Tätigkeiten rein ide-
ellen Zwecken, kann allenfalls eine 
Steuerbefreiung erreicht werden – im 
Bereich Blockchain sind die Steuer-
verwaltungen jedoch eher zurück-
haltend mit der Gewährung einer 
vollständigen Steuerbefreiung. 

Kommt es zu einer Besteuerung 
des Vereins, hat sich beispielsweise im 
Hinblick auf durch Token-Emissionen 
finanzierte Vereine eine teils gefes-
tigte kantonale Praxis etabliert. Es 
wird von einer Gewinnbesteuerung 
von fünf Prozent der gesamten jährli-
chen Kosten ausgegangen. Allerdings 
ist dies jeweils im Einzelfall zu klären 

und mit der zuständigen Steuerbe-
hörde verbindlich mittels Ruling zu 
vereinbaren.

Fragen zur Mehrwert
steuer prüfen
Aus Sicht der Mehrwertsteuer ist die 
Absicht, Einkünfte zu erzielen, aus-
reichend, um eine subjektive Steuer-
pflicht zu begründen. Entsprechend 
ist es wichtig, die Leistungsbeziehun-
gen einer DAO auf ihre mehrwert-
steuerlichen Folgen zu prüfen und 
entsprechende Massnahmen zu im-
plementieren. Nur so ist die vollstän-
dige Abrechnung der geschuldeten 
Inland- und Bezugsteuer sowie die 
Reduktion einer Vorsteuerbelastung 
auf ein Minimum sicherzustellen.
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Krypto-Branche: Entwicklungen und  
Chancen trotz Krise!
Trotz des aktuellen «Krypto-Winters» gibt es weiterhin vielversprechende Innovationen und Trends im Blockchain-Bereich,  
die rechtlich zu begleiten und einzuordnen sind.

Im Jahr 2022 lagen die Finanzierun-
gen und Transaktionen im Block-

chain-Bereich auf Rekordhöhe, trotz 
des drastischen Kurseinbruchs der 
wichtigsten Kryptowährungen ab No-
vember 2021. Allerdings ist der Markt 
seit dem zweiten Quartal 2022 deut-
lich rückläufig. Während die Branche 
die Kurseinbrüche zunächst verkraf-
tete, führte der Zusammenbruch der 
Stablecoin-Systeme von Terra/LUNA 
sowie der Krypto-Kreditgeber Voya-
ger Digital und Celsius Network, des 
Hedgefonds Three Arrows Capital und 
die Insolvenz der Kryptobörse FTX zu 
einem schwerwiegenden Vertrauens-
verlust, dessen Auswirkungen heute 
noch zu spüren sind.

Neue DLT-Gesetzgebung 
Vor diesem Hintergrund ist der Ruf 
nach Regulierung von Blockchain-
Anwendungen international zuneh-
mend lauter geworden. Die Schweiz 
hat ihre diesbezüglichen Hausauf-
gaben schon mit der im Jahr 2021 in 
Kraft getretenen Distributed Ledger 
Technology (DLT)-Gesetzgebung wei-
testgehend erledigt und ist rechtlich 
im internationalen Vergleich gut auf-
gestellt. Mit der DLT-Gesetzgebung 
wurde ein Regelwerk geschaffen, 
das insbesondere die Herausgabe von 
Finanzinstrumenten direkt auf der 
Blockchain ermöglicht, sowie insol-
venzrechtliche Bestimmung für die 
Verwahrer von Kryptowerten und 
eine neue Lizenzform für Handels-
systeme für digitale Vermögenswerte 
enthält. Abzuwarten bleibt, wie sich 
die EU-Gesetzgebung, insbesondere 
die bald in Kraft tretende Markets in 
Crypto Assets Regulation (MiCAR), in 
der Schweiz auswirken wird.

Decentralized Finance: 
Spannende REchtsfragen
Die Innovationen stehen trotz 
«Krypto-Winter» keineswegs still. 
Das gilt unter anderem für Anwen-
dungen im Bereich Decentralized 
Finance (DeFi). Sie ermöglichen die 
Abwicklung von Finanztransakti-
onen wie Handels-, Derivat- oder 
Kreditgeschäften automatisiert auf 
der Blockchain, ohne Einbezug von 
traditionellen Finanzinstituten. Aus 
Sicht des (Finanzmarkt-)Rechts stellt 
sich insbesondere die Frage, ob die 
Aktivitäten der Akteure im DeFi 
Bereich bewilligungspflichtig sind 

oder anderweitig unter die einschlä-
gigen Regularien fallen. Angesichts 
der Dezentralität der Anwendungen 
fragt sich zudem, wer überhaupt die 
gegebenenfalls zu regulierenden Ak-
teure sind. Problematisch können 
DeFi-Anwendungen ferner aus Sicht 
des Geldwäscherei-Rechts sein. Auch 
hier hat der Bundesrat mittels Geld-
wäschereiverordnung jedoch bereits 
eine Rechtsgrundlage geschaffen, die 
unter anderem auf die Übertragung 
von Kryptowährungen über DeFi-
Anwendungen zielt.

Lösungen für ein breites  
Anlegerpublikum
Einen wichtigen Beitrag zur herkömm-
lichen Wirtschaft können kryptoba-
sierte Vermögenswerte leisten, wenn 
es um Unternehmensfinanzierungen 
geht. So können sich Unternehmen 
durch die Herausgabe von Eigen- oder 
Fremdkapitalinstrumenten über die 
Blockchain an ein breites Anlegerpu-
blikum wenden, ohne die Instrumente 
an einer Börse kotieren zu müssen. 
Dem Anlegerpublikum werden so 
Privatmarktanlagen ermöglicht, die 
heute im Wesentlichen vermögen-
den oder institutionellen Investoren 
vorbehalten sind. Gebrauch gemacht 
wird davon – trotz der erwähnten 
DLT-Gesetzgebung – noch nicht sehr 
häufig. Das hat mitunter rechtliche 
Gründe. Unter anderem lässt der ge-
setzgeberische Rahmen erhebliche 
Auslegungsspielräume zu, etwa bei 
der rechtskonformen Ausgestaltung 
der technischen Infrastruktur oder 
beim Bewilligungsrahmen für Platt-

formen und Handelssysteme. Mit 
zunehmender Praxis auf verschie-
denen Ebenen (Regulatoren, private 
Organisationen, Rechtsberater, etc.) 
erhöht sich die Rechtssicherheit je-
doch laufend, und Unternehmens-
finanzierungen über die Blockchain 
dürften sich zumindest langfristig als 
etablierte Alternative durchsetzen.

Regenerative Finance 
im Blickpunkt
Für einen weiteren Trend im Block-
chain-Bereich steht der Begriff Re-
generative Finance (ReFi). Durch die 
Verwendung von kryptografischen 
Token können dezentrale Kohlen-
stoffhandelssysteme geschaffen wer-
den, die transparenter und weniger 
missbrauchsanfällig sind als die be-
stehenden. Dabei werden Emissions-
gutschriften in Token umgewandelt 
und über ein öffentliches Hauptbuch 
verfügbar gemacht. Dies erleichtert 
nicht nur die Verfolgung und Über-
prüfung von Emissionsgutschriften, 
sondern öffnet den Markt für einen 
grösseren Teilnehmerkreis. Da immer 
mehr Unternehmen aufgefordert sind, 
ihre Emissionen zu kompensieren, 
dürfte die Nachfrage nach solchen 
Token steigen. Auch hier stellen sich 
rechtliche Fragen, wobei es ebenfalls 
gilt, den Akteuren einen rechtssiche-
ren Rahmen zu bieten.

Insgesamt ist die Weiterentwick-
lung von DLT-Anwendungen und 
des rechtlichen Umfelds trotz des 
«Krypto-Winters» ungebrochen und 
wird insbesondere die Finanzindustrie 
auch in Zukunft begleiten.
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Der L-QIF – ein innovativer  
Schweizer Anlagefonds
Um mit den internationalen Konkurrenzprodukten mithalten zu können, braucht es unkomplizierte und  
kosteneffiziente Fonds-Strukturen. Ist der L-QIF die Chance für den Schweizer Finanzplatz?

Der Limited Qualified Investor Fund 
(L-QIF) soll voraussichtlich im 

dritten Quartal 2023 lanciert werden. 
Es handelt sich dabei um eine neue 
Form der unregulierten, kollektiven 
Kapitalanlage. Entsprechend soll der 
L-QIF in Form eines vertraglichen 
Anlagefonds oder als SICAV organi-
siert sein. Anders als bei bisherigen 
Schweizer Fonds bedarf es keiner Be-
willigung oder Genehmigung durch 
die Eidgenössischen Finanzmarktauf-
sicht (FINMA). Der L-QIF wird daher 
ausschliesslich qualifizierten Anle-
gern offenstehen. 

Wie jeder andere vertragliche An-
lagefonds soll auch der L-QIF verwal-
tet werden. Dafür kommen bewilligte 
Verwalter von Kollektivvermögen oder 
ausländische Vermögensverwalter in-
frage, wenn diese in ihrem Sitzstaat 
einer Regulierung und Aufsicht un-
terstehen. 

Da ein L-QIF weder über eine Be-
willigung noch eine Genehmigung 
verfügt und nicht von der FINMA 
beaufsichtigt wird, untersteht er auch 
nicht dem Geldwäschereigesetz. Eine 
Meldepflicht besteht nur insofern, als 
dass die Übernahme der Verwaltung 
eines L-QIF dem Eidgenössischen 
Finanzdepartement (EFD) gemeldet 
werden muss. Das EFD wird ein öf-
fentlich zugängliches Verzeichnis aller 
L-QIF und der mit deren Verwaltung 
betrauten Institute führen.

Vorteile des L-QIF
Der L-QIF wird viel schneller und kos-
tengünstiger an den Markt gebracht 
werden können als die bisherigen 
Anlagefonds. Der aktuelle Gesetzes-
entwurf enthält weder Beschrän-
kungen hinsichtlich der möglichen 
Anlageklassen noch der Risikodiver-
sifikation. Damit bietet er den Finanz-
marktteilnehmern maximale Freiheit.

Erlaubt sein werden Investitionen 
in traditionelle Anlageklassen, wie 
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, 
Immobilien und Rohstoffe, sowie in 
kryptobasierte Anlagen. Mit einem 
L-QIF kann in Vermögenswerte in-
vestiert werden, deren Marktliqui-
dität begrenzt oder deren Bewertung 
schwierig sein kann. 

Der L-QIF bietet weitere Flexibili-
tät. Es soll möglich sein, einen L-QIF 
zu einem späteren Zeitpunkt in ei-
nen regulierten Fonds umzuwandeln. 
Dafür müssten alle regulatorischen 

Anforderungen erfüllt sein und eine 
Bewilligung der FINMA vorliegen. Der 
L-QIF soll es ermöglichen, rasch eine 
kollektive Kapitalanlage aufzusetzen 
und einen «Probelauf» zu starten. 
Wenn sich dieser bewährt, kann die 
Umwandlung in eine vollständig re-
gulierte kollektive Kapitalanlage er-
folgen. Auch der umgekehrte Weg soll 
möglich sein: Sofern die Interessen der 
bestehenden Anleger gewahrt bleiben, 
soll eine FINMA-bewilligte kollektive 
Kapitalanlage in einen L-QIF umge-
wandelt werden können. 

Sonderbehandlung  
bleibt aus
Als Nachteil wird insbesondere die 
Verrechnungssteuer ins Feld geführt, 
denn aus steuerrechtlicher Sicht soll 
der L-QIF keine Sonderbehandlung 

erfahren (vgl. nachfolgend). Der stark 
eingeschränkte Marktzugang von 
Schweizer Fonds und Fondsanbietern 
trifft auch auf den L-QIF zu. Somit 
werden ausländische Konkurrenz-
produkte für ausländische Anleger 
weiterhin attraktiver bleiben als der 
L-QIF. 

Steuerliche Behandlung 
Anders als vergleichbare ausländi-
sche Alternativen wird ein L-QIF 
steuerlich den übrigen schweizeri-
schen kollektiven Kapitalanlagen 
gleichgestellt. Der Fonds wird somit 
als transparent betrachtet und stellt 
für die Zwecke der Einkommens- und 
Gewinnsteuern kein eigenes Steuer-
subjekt dar. Erträge und Vermögen 
werden den Anlegern anteilsmässig 
zugerechnet. 

Damit fällt die Verrechnungssteuer 
auf Ausschüttungen und Thesaurie-
rung von Erträgen an. Erzielte Kapital-
gewinne aus Veräusserungen von An-
teilscheinen sowie die Rückgabe dieser 
an den Fonds bleiben steuerfrei. Den 
Anlegern mit Wohnsitz in der Schweiz 
würde die Verrechnungssteuer rück-
erstattet, wenn sie Kapital und Ertrag 
in der Steuererklärung deklarieren. 

Fazit
Der L-QIF bietet viele Chancen. Insbe-
sondere die verkürzte Markteinfüh-
rungszeit und die damit einhergehende 
Kostenersparnis machen den L-QIF 
attraktiv und fördern die Attraktivität 
des Schweizer Finanzplatzes. Mit Blick 
auf die Verrechnungssteuer besteht 
jedoch Nachbesserungsbedarf. Der L-
QIF ist zwar ein innovativer Schritt in 
die richtige Richtung, eine Revolution 
der Schweizer Fondslandschaft dürfte 
aber nicht zu erwarten sein. 
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Frühzeitig an später denken
Auch wenn sich niemand gern gedanklich mit dem tod beschäftigt, ist eine frühzeitige nachlassplanung unerlässlich. 
Da es dabei einiges zu beachten gilt, lohnt es sich, fachlichen rat einzuholen. 

teXt: tOBiAS LeMSer 

nach dem tod eines familienan-
gehörigen sitzt die trauer bei den 

Hinterbliebenen tief. Vielen trau-
ernden fällt es schwer, einen klaren 
gedanken zu fassen, geschweige 
denn, sich mit erbfragen auseinan-
derzusetzen. trotz alledem sind gerade 
angehörige – auch aus gesetzlichen 
Verpflichtungen heraus – gezwungen, 
verschiedene massnahmen einzulei-
ten und umzusetzen. 
Besonders schwierig 
werden kann die lage 
dann, wenn kein tes-
tament vorliegt. denn 
ohne diese letztwil-
lige Verfügung greift 
die gesetzliche erb-
folge automatisch und regelt, wem 
was zusteht. nur mit einem testament 
besteht die möglichkeit, diese gesetz-
liche erbfolge zu umgehen und eine 
eigene zu entwerfen. neben leichten 
modifikationen der gesetzlichen er-
bregeln können auch fundamentale 
Änderungen vorgenommen werden. 
zum Beispiel lassen sich Personen als 
erben einsetzen, die nach gesetzlicher 
erbfolge gar keinen anspruch auf eine 
erbschaft hätten. 

betRächtliche eRbMaSSe
dass es um einiges geht, verdeutlichen 
zahlen einer im vergangenen Jahr 
durchgeführten studie von swiss life 
mit dem titel «sparen, Pflege und 
(Ver-)erben im rentenalter». dem-
nach werden schätzungen zufolge 
derzeit pro Jahr rund 90 milliarden 
schweizer franken vererbt respek-
tive verschenkt. dies entspricht zwei 
Prozent des gesamten reinvermögens 
der privaten Haushalte. weitere er-
kenntnis der online-Bevölkerungs-
befragung in der deutsch- und der 
westschweiz: in der altersgruppe 65 
bis 79 erhielt beziehungsweise wird in 
naher zukunft ein drittel der Befrag-
ten ein erbe von mindestens 100’000 
schweizer franken erhalten.

fRühZeitigeS handeln 
gibt SicheRheit
doch wie geht man die nachlasspla-
nung am besten an? generell ist es 
ratsam, das thema nicht über Jahre 
vor sich herzuschieben. denn in man-
chen fällen kommt es anders als ge-

dacht. Umso besser, wenn die erb-
schaft bereits durch eine letztwillige 
Verfügung ausreichend geplant ist. 
Vorteil: wer testamentarische fragen 
frühzeitig angeht, kann seine familie 
in sämtliche fragestellungen mit ein-
beziehen. Hinzu kommt: wem von 
anfang an eine transparente kommu-
nikation mit allen familienangehörigen 
wichtig ist, schafft klare Verhältnisse, 
mindert das konfliktpotenzial und 
sorgt bei sich selbst für gewissheit 

und somit für ein 
beruhigendes ge-
fühl. darüber hin-
aus können auf-
kommende offene 
fragen ohne druck 
geklärt wer den, und 
es besteht die op-

tion, zuwen dungen zu lebzeiten zu 
machen, wodurch sich im idealfall 
erbschafts- und schenkungssteuern
optimieren lassen. nicht zuletzt raten 
fachleute, bei jeder familiären Ver-
änderung, wie etwa einer eheschlies-
sung, die nachlassplanung unter die 
lupe zu nehmen – ähnlich bei einer 
neuen beruflichen situation.

neueS eRbRecht in 
KRaft getReten
grundsätzlich gilt: erbschaftsfragen 
sind in der schweiz gesetzlich gere-
gelt. Um diesbezüglich jederzeit den 
durchblick zu haben, ist es ratsam, 
sich rund um nachlass- und testa-
mentsfragen professionell beraten zu 
lassen – erst recht bei fragen zur in 
kraft getretenen revision des erb-
rechts am 1. Januar dieses Jahres. diese 
reduziert in erster linie die Pflicht-
teile der nachkommen und schafft den 
Pflichtteil der eltern ab. darüber hi-
naus wird in erbverträgen ein eigent-
liches schenkungsverbot gesetzlich 
verankert: Handlungsbedarf besteht 
beispielsweise dann, wenn nachkom-
men vorhanden sind. mit den redu-
zierten Pflichtteilen vergrössern sich 
die freiheiten, was insbesondere im 
falle einer Unternehmensnachfolge 
von relevanz sein kann. Bestehende 
testamente und erbverträge sollten 
deshalb auf ihre Vereinbarkeit mit 
dem neuen recht geprüft werden.

pRo jahR WeRden 
hieRZulande Rund 
chf 90 MilliaRden 

VeReRbt ReSpeKtiVe 
VeRSchenKt

ohne teStaMent gelten iM todeSfall 
dieSe Regeln

Sie haben einen ehepartner, aber weder Kinder noch eltern: 
ihr ehepartner erbt 100 Prozent ihres vermögens.

Sie haben Kinder und einen ehepartner: 
ehegüterrechtlich gehen zuerst bei errungenschaftsbeteiligung 
50 Prozent an den ehepartner und 50 Prozent in den nachlass. Davon 
wiederum erhält 50 Prozent der ehepartner. Die anderen 50 Prozent 
sind für die Kinder bestimmt.

Sie haben Kinder, aber keinen ehepartner:
100 Prozent ihres vermögens gehen zu gleichen teilen an ihre Kinder. 

Sie haben einen ehepartner und lebende eltern, 
aber keine Kinder: 
75 Prozent ihres vermögens gehen an ihren ehepartner. 
25 Prozent fliessen zu gleichen teilen an ihre eltern.

Sie haben weder ehepartner noch Kinder, aber lebende eltern: 
100 Prozent des vermögens werden zu gleichen teilen 
zwischen ihren eltern aufgeteilt.

Sie haben einen ehepartner und geschwister, 
aber weder Kinder noch lebende eltern: 
ihr ehepartner erbt 75 Prozent ihres vermögens. 25 Prozent werden 
zu gleichen teilen unter ihren geschwistern aufgeteilt. 

Sie haben weder ehepartner, Kinder noch lebende eltern, 
sondern nur noch geschwister: 
100 Prozent ihres vermögens werden zu gleichen teilen 
unter ihnen aufgeteilt. 

Sie haben weder einen ehepartner noch Kinder, 
noch lebende eltern, noch geschwister:
100 Prozent ihres vermögens werden zwischen ihren überlebenden 
grosseltern, tanten, Onkeln, Cousins und Cousinen aufgeteilt. 

Quelle: https://www.moneyland.ch/de/erben­testament­schweiz­ratgeber
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neues erbrecht – das ändert sich!
Mit dieser reform, die seit dem 1. Januar 2023 gilt, haben erblasser mehr Freiheiten in der nachlassplanung. 
Was jetzt neu ist und wo handlungsbedarf besteht.

die felderspälti rechtsanwälte ag 
ist eine auf erbrecht und immo-

bilien spezialisierte anwaltskanzlei 
am stauffacher in zürich. die fachan-
wälte für erbrecht andreas felder und 
felix reichle betreuen ihre klienten 
bei allen fragen in den Bereichen er-
ben und immobilien.

das neue erbrecht trat für alle 
todesfälle ab dem 1. Januar 2023 
in kraft. ein zentrales anliegen der 
revision ist die grössere selbstbe-
stimmung des erblassers, wodurch 
sich neue gestaltungsmöglichkeiten 
und eine grössere flexibilität in der 
nachlassplanung ergeben.

gRöSSeReR geStaltungS-
fReiRauM duRch ReduKtion 
deR pflichtteile
Beim Pflichtteil spricht man von dem 
teil des nachlasses, der gewissen er-
ben wie nachkommen und ehegatten 
zwingend zusteht. dieser Pflichtteil 
der nachkommen beträgt neu nur 
noch die Hälfte des gesetzlichen erb-

anspruchs – bisher waren es drei Vier-
tel. der Pflichtteil der eltern entfällt 
ganz. der Pflichtteil der ehegatten 
beziehungsweise 
der eingetragenen 
Partner bleibt un-
verändert bei der 
Hälfte des gesetzli-
chen erbanspruchs. 
durch die reduk-
tion der Pflichtteile 
kann bei der nachlassplanung neu 
mindestens über die Hälfte des nach-
lasses frei verfügt werden. 

beSchRänKung deR Schen-
KungSfReiheit nach ab-
SchluSS eineS eRbVeRtRageS
nach der bisherigen rechtslage durf-
ten die Vertragsparteien eines erb-
vertrages zu lebzeiten grundsätzlich 
weiterhin frei über ihr Vermögen ver-
fügen und schenkungen vornehmen. 
mit dem neuen erbrecht wandelt sich 
die schenkungsfreiheit zu einem 
faktischen schenkungsverbot, da die 

Verfügungsfreiheit über das Vermö-
gen nach abschluss eines erbvertrags 
eingeschränkt wird. neu können 

letztwillige Verfü-
gungen und lebzei-
tige schenkungen 
(ausnahme: gele-
genheitsgeschenke) 
grundsätzlich immer 
angefochten werden, 
wenn sie mit den 

Verpflichtungen aus einem erbvertrag 
nicht vereinbar sind und im erbvertrag 
nicht vorbehalten wurden.

es ist zu empfehlen, die beste-
henden letztwilligen Verfügungen 
zu überprüfen, ob diese auch unter 
dem neuen erbrecht noch dem wil-
len der Verfügenden entsprechen. 
da die nachlassplanung stets an die 
jeweiligen lebenssituation angepasst 
sein sollte, ist es empfehlenswert, in 
jeder neuen lebensphase zu prüfen, 
ob die getroffenen regelungen noch 
den eigenen wünschen entsprechen – 
unabhängig von gesetzesänderungen.

2.3.-5.11.
2023

Campofelice Camping Village
Tenero · Ticino · Switzerland

Tel. +41 91 745 14 17

 Sichere Dir deine
 Ermässigung! 
www.campofelice.ch/f&w

   ...fü
r unvergessliche

Familienferien!

Zu den autoRen
andreas felder  |  felix Reichle

Fachanwälte SAv erbrecht
felderspälti rechtsanwälte Ag

t: +41 (0)44 297 19 19 
e: felder@felderspaelti.ch 

www.felderspaelti.ch

Anzeige  

pRüfen Sie ihRe 
letZtWillige 
VeRfügung in 

beZug aufS neue 
eRbRecht
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Unser CAS Schweizer Steuerrecht ist eine bewährte, berufsbegleitende, praxisorientierte und theorie-
gestützte Weiterbildung. Er vermittelt die praktischen und theoretischen Kenntnisse für die Praxis und 
richtet sich an den aktuellen und zukünftigen Anforderungen von Wirtschaft und Verwaltung aus.

Beim CAS Schweizer Steuerrecht können Sie drei aus vier Zertifi katslehrgängen frei wählen und erfolgreich
mit einer Prüfung abschliessen. Danach erhalten Sie das CAS-Zertifi kat.

Ein CAS gibt Ihrer 
Karriere Schub!

CAS Schweizer Steuerrecht

Zielpublikum
Unser CAS richtet sich an Fachleute aus dem 
Finanz- und Rechnungswesen und Personal sowie 
an Interessierte aus dem jeweiligen Fachgebiet.

Zulassungsbedingungen
Zum CAS zugelassen werden Teilnehmende mit 
einem fachlichen Niveau mindestens auf Stufe 
eidg. Fachausweis. Praxiswissen wird vorausgesetzt.

Informationen und Anmeldungen
Für weitere Informationen und die Anmeldung 
besuchen Sie unsere Website www.veb.ch, rufen 
Sie uns unverbindlich an 043 336 50 30 oder 
schreiben Sie uns ein E-Mail an info@veb.ch.

Preisvorteil
Wenn Sie sich verbindlich für alle notwendigen 
Lehrgänge des CAS anmelden, erhalten Sie auf 
diese einen Rabatt von 15%.

         Die Lehrgänge fi nden alle in hybrider Form 
statt und Sie haben die Wahl, ob Sie den Unter-
richt vor Ort oder online besuchen möchten.  

Scan me 
www.veb.ch, Weiterbildungsangebote

RZ_veb_Inserat_CAS_Schweizer_Steuerrecht.indd   1 22.02.23   15:50

Anzeige 


